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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Als Erstrat behandelte der Ständerat in der Frühjahrssession das vom Bundesrat 1988
vorgelegte Datenschutzgesetz. Er schloss sich dabei mehrheitlich den Vorschlägen
seiner Kommission an. Insbesondere hielt er an der vom Bundesrat gewählten
Konzeption eines Einheitsgesetzes fest, welches sowohl für die Bundesorgane als auch
für Private Geltung hat. Auf die Begehren der Zeitungsverleger und der
Medienschaffenden, den Bereich der Medien aus dem Geltungsbereich des
Datenschutzgesetzes auszuklammern, trat er nicht ein. Hingegen gestand er den
periodisch erscheinenden Medien zu, bei der Gewährung von Einsichts- und
Berichtigungsrechten einen zeitlichen Aufschub zu verlangen. Damit soll gewährleistet
werden, dass das Datenschutzgesetz nicht zur Verhinderung von Recherchen und
Publikationen verwendet werden kann. Im privatrechtlichen Bereich blieb der Ständerat
auf der relativ wirtschaftsfreundlichen Linie seiner Kommission. So lehnte er zum
Beispiel den Antrag, den Arbeitnehmern Einsicht in ihr Personaldossier einzuräumen,
mit 22:11 Stimmen ab, und er strich auch die Klagelegitimation von Verbänden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1990
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung schloss sich die kleine Kammer namentlich in der Regelung
des Datenschutzes im Medienbereich dem Nationalrat an. Ein Streichungsantrag
Schmid (cvp, AI), der sich gegen jegliche Ausnahmeregelung für die Medienschaffenden
wandte, wurde mit 23:9 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz schuf der Ständerat jedoch
mit der Streichung der zeitlichen Befristung der Bestimmungen über den Staatsschutz.
Die Mehrheit teilte damit die Befürchtungen Bundesrat Kollers, dass es nicht möglich
sein werde, innerhalb von fünf Jahren ein Staatsschutzgesetz zu verabschieden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1991
HANS HIRTER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Train de mesures en faveur des médias (MCF 20.038)

Pour faire face aux baisses de recettes publicitaires et à la diminution des
abonnements à la presse, le Conseil fédéral a présenté en avril 2020 un paquet de
mesures d'aide aux médias. Ce projet se découpait en trois parties. La première
consistait à augmenter les aides indirectes à la presse par le biais d'une modification de
la loi sur la poste (LPO). Le second volet visait à soutenir la formation, les agences de
presse et le développement des nouveaux outils technologiques dans le domaine
médiatique, alors que le troisième avait pour objectif la création d'une aide pour les
médias en ligne. 
Poussés par la pandémie de Covid-19, durant laquelle les médias ont démontré leur rôle
essentiel d'information envers la population, les chambres fédérales se sont montrées
généreuses en augmentant les montants prévus initialement par le Conseil fédéral. Un
comité issu principalement de Suisse alémanique a recueilli les signatures nécessaires à
la tenue d'un référendum facultatif, épaulé notamment par les «Amis de la
Constitution». La campagne en vue de la votation a été acharnée: les discussions se
sont concentrées autour de la nécessité d'une intervention de l'État pour aider les
médias. Dans le camp des opposant.e.s, on craignait que ceux-ci ne se montrent
complaisants envers les autorités. De plus, les aides accordées aux grands groupes de
presse tels que Ringier, Tamedia ou le groupe NZZ ont été sous le feu des critiques. Les
référendaires jugeaient en effet qu'il n'y avait aucune raison de subventionner ces
éditeurs réalisant d'importants bénéfices, alors que les partisan.e.s soulignaient que le
système d'aide était conçu de manière dégressive, ce qui devait permettre aux petits

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.2020
MATHIAS BUCHWALDER
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éditeurs d'en être les principaux bénéficiaires. Les arguments des opposant.e.s ont
suffi à convaincre une majorité de la population suisse, qui a rejeté l'objet le 13 février
2022 à 54.56 pour cent. Le refus a été particulièrement marqué en Suisse alémanique,
où seuls Bâle-Ville et Uri ont accepté le paquet, alors que les cantons romands se sont
montrés plus favorables à l'objet. 

Chronologie
Message du Conseil fédéral
Premier passage devant le Conseil des États
Réaction des milieux concernés
Premier passage devant le Conseil national, discussion préalable
Premier passage devant le Conseil national, traitement en détail
Deuxième passage devant le Conseil des États, traitement des différences
Deuxième passage devant le Conseil national, traitement des différences
Troisième passage devant le Conseil des États, traitement des différences
Troisième passage devant le Conseil national, traitement des différences
Conférence de conciliation
Votation populaire
Analyse VOX

Erneut beriet die KVF-NR im Februar 2021 ausführlich über das umfangreiche
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und damit verbunden auch über die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes zur Förderung der Online-Medien (BFOM). Auch
eine Anpassung des Postgesetzes sowie des RTVG wurden thematisiert.
Die Kommission sprach sich vor der anstehenden nationalrätlichen Debatte im Rahmen
der Frühjahrssession 2021 für die Schaffung des BFOM aus. Wie bereits im Herbst 2020
der Nationalrat, stellte sich damit auch die Kommission gegen ihren zuvor gemachten
Antrag, das Paket zur Medienförderung aufzuteilen und das BFOM aus der Vorlage zu
streichen. Die Schaffung des BFOM soll also Bestandteil des Massnahmenpakets
bleiben. Eine Mehrheit der Kommission wollte für Online-Medien den maximalen Anteil
der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent festlegen, weil die
Online-Medien längerfristig via Markt und nicht über Subventionen finanziert werden
müssten. Eine Kommissionsminderheit forderte allerdings, den Anteil bei 80 Prozent
des Umsatzes festzulegen, damit auch kleinere Medienanbieterinnen kostendeckend
Online-Inhalte produzieren können. Dass neue und kleinere Online-Medienhäuser
Unterstützung erhalten sollten, hiess die Kommission grundsätzlich gut: Mit 14 zu 10
Stimmen und 1 Enthaltung beantragte sie die Beibehaltung der sogenannten Holding-
Klausel im neuen Gesetz, mit der ein Ausgleich zwischen grossen Medienhäusern und
kleineren Medienanbietern geschaffen werden soll, um der fortschreitenden
Medienkonzentrierung entgegenzuwirken. Auch stimmte eine Mehrheit der KVF-NR mit
17 zu 7 Stimmen dafür, neu gegründete Online-Medienunternehmen in ihrer Startphase
stärker zu unterstützen.
Darüber hinaus empfahl die Kommission ihrem Rat bezüglich der mittels Postgesetz
geregelten indirekten Presseförderung dem Bundesrat zu folgen und zugunsten der
Mitgliedschafts- und Stiftungspresse zu entscheiden. Ferner wollte die Kommission im
RTVG einen Artikel aufnehmen, welcher eine Einschränkung von Online-Textbeiträgen
der SRG vorsieht. Zusätzlich soll allen Institutionen angeboten werden, bei Aus- und
Weiterbildungen finanzielle Unterstützung beanspruchen zu dürfen. Damit solle der
Medienmarkt kompetitiver gestaltet und das Medieninteresse der jüngeren Generation
gefördert werden.
Für die vorgeschlagenen Massnahmen und Änderungen sah die Kommission eine
Laufzeit von fünf Jahren vor. Den so ausgearbeiteten Entwurf hiess sie mit 13 zu 7
Stimmen bei 5 Enthaltungen gut und legte ihn dem Nationalrat vor. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.02.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Nachdem die KVF-NR im Februar 2021 ein weiteres Mal zum Entwurf des
Massnahmenpakets zugunsten der Medien zusammengekommen war, beugte sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat zur Detailberatung über das Dossier. Die
umfangreiche Debatte wurde wie bereits in vorangehenden Sitzungen in drei Blöcke
aufgeteilt: Der Erste betraf die durch das Postgesetz geregelte indirekte
Presseförderung, der zweite Block nahm sich Anpassungen betreffend das RTVG an und
im dritten Block schliesslich wurde über die Förderung von Online-Medien beraten. 

Tages- und Wochenzeitungen, welche ihre gedruckten Ausgaben von der Post austeilen
lassen, erhielten bis anhin eine Zustellermässigung in Höhe von CHF 30 Mio. Im ersten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2021
CHRISTIAN GSTEIGER
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Diskussionsblock betreffend die indirekte Presseförderung teilte der Nationalrat die
Ansicht des Ständerats, diesen Betrag auf CHF 50 Mio. zu erhöhen. Ebenso sollen für
Früh- und Sonntagszustellungen neu CHF 40 Mio. zur Verfügung stehen. Damit folgte
der Nationalrat auf Anraten seiner Kommission dem Entscheid des Ständerats, gemäss
dem Credo: «Jede Zeitung, die zur Leserin, zum Leser kommt, ist eine gute Zeitung»
(Aebischer, sp, BE). Auch die Gelder für die Stiftungs- und Mitgliedspresse sollen von
CHF 20 Mio. auf 30 Mio. erhöht werden, womit der Nationalrat der
Kommissionsminderheit und somit dem Beschluss des Ständerates folgte; dieser
Entscheid fiel nach wiederholter Abstimmung mit 97 zu 96 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sehr knapp aus. Die erneute Abstimmung war wegen eines Ordnungsantrags Regazzi
(mitte, TI) notwendig geworden, weil anscheinend einige Ratsmitglieder nicht auf die
erste Abstimmung vorbereitet gewesen waren und diese so verpasst hatten. Diverse
andere Minderheitenanträge sahen derweil vergeblich Anpassungen der ständerätlichen
Beschlüsse vor, wie etwa die Forderung zur Streichung der Bedingung, es müsse sich
um Abonnementszeitschriften handeln, damit die Unterstützung beansprucht werden
könne.

Viel zu reden gab im zweiten Block Artikel 26a des RTVG, denn dieser sah vor, der SRG
zusätzliche Einschränkungen im Online-Bereich aufzuerlegen, obschon Auflagen für die
SRG ursprünglich nur marginal hätten diskutiert werden sollen. Gefordert wurde,
Online-Beiträge des gebührenfinanzierten Radios und Fernsehens auf 1'000 Zeichen zu
beschränken. Zudem müsse bei Texten fortan ein zeitlicher und inhaltlicher
Sendungsbezug bestehen. Denn, so argumentierte Kommissionssprecher Kutter (mitte,
ZH) im Sinne der Kommissionsmehrheit, die SRG würde zunehmend in den schriftlichen
Bereich vordringen und dort die privaten Anbieter bedrängen. Diesem Argument
entgegnete Bundesrätin Sommaruga, dass Beschränkungen bereits in den neu
bestimmten Konzessionen ausgehandelt worden seien und die nun diskutierten
Bestimmungen auf einen Teil des Angebots abziele, der nicht in Konkurrenz mit
privaten Anbietern stehe und vom Publikum generell geschätzt würde (Kultur, Religion,
Bildung). Auch eine Kommissionsminderheit Pult (sp, GR) betonte, mehr
Einschränkungen würden dem Service public schaden. Letztlich folgte der Nationalrat
aber der Mehrheit seiner Kommission und stimmte mit 122 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür, das Angebot und den Umfang der Onlinetextbeiträge der SRG zu
limitieren. Ausgenommen von den Beschränkungen wären Inhalte in rätoromanischer
Sprache. Gleichzeitig sprach sich der Nationalrat für die Förderung von Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalistinnen und Journalisten aus. Präzisiert
wurden die Voraussetzungen für Unterstützungsgelder seitens des BAKOM durch einen
angenommenen Einzelantrag Aebischer (sp, BE). Keine Mehrheit fand ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, jungen Erwachsenen Mediengutscheine in der Höhe von bis zu
CHF 100 zu schenken, damit diese quasi auf den Geschmack des Medienkonsums
kommen. Mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte der Nationalrat diese Idee
knapp ab.

Im dritten Block wurde über das eigentliche Kernanliegen des Pakets beraten, die
Förderung der Online-Medien. Einig waren sich alle, dass die Demokratie auf Medien
angewiesen sei und deren Vielfalt gross sein müsse. Nicht alle fanden aber, dass
staatlich unterstützte Online-Medien Sinn machen: Gregor Rutz (svp, ZH) beantragte die
Streichung der geplanten Hilfsgelder (CHF 30 Mio.), da die Vielfalt an Online-Medien
unerreicht sei und staatliche Unterstützung lediglich nicht-profitable Unternehmen
künstlich am Leben erhalten würde. Bundesrätin Sommaruga entgegnete, im Online-
Markt werde das Angebot massgeblich durch grosse ausländische Konzerne wie Google
oder Facebook bestimmt. Diese ausländischen Grosskonzerne würden sicher nie
darüber berichten, wenn in einer Schweizer Gemeinde ein Schulhaus gebaut werde,
weshalb es lokale Online-Angebote auch zukünftig brauche. In den folgenden
Detailabstimmungen sprach sich der Nationalrat für die Förderung aus: Der Antrag Rutz'
zur Streichung dieser Unterstützung wurde mit 109 zu 83 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt. Hier neu hinzugekommen ist der Beschluss des Nationalrats, eine Starthilfe
für neu gegründete Online-Medien zu schaffen (angenommen mit 106 zu 87 Stimmen
bei 2 Enthaltungen).
Eine Differenz zum Stände- und Bundesrat schuf der Nationalrat betreffend die Höhe
der Unterstützungsgelder für Online-Medien: Während erstere eine Unterstützung in
der maximalen Höhe von 80 Prozent des anrechenbaren Umsatzes der Unternehmen
vorsahen, beabsichtigte der Nationalrat diese Hilfe auf maximal 60 Prozent des
Umsatzes zu senken. Auch die Dauer der Unterstützung möchte der Nationalrat auf fünf
Jahre anstatt die vom Ständerat vorgesehenen zehn Jahre herabsetzen.

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 111 zu 67 Stimmen bei 17 Enthaltungen
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angenommen. Abgelehnt wurden die Massnahmen von einem Grossteil der SVP-
Fraktion sowie von Teilen der FDP.Liberalen und der GLP. Die neuen Bestimmungen
dürften frühestens 2023 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft
treten. Zur Differenzbereinigung ging das Geschäft erneut an den Ständerat. 4

Im Vorfeld zur Sondersession im Mai 2021 beriet die KVF-SR im April über die
Differenzen beim Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Die ständerätliche
Kommission beantragte ihrem Rat einstimmig, die im März vom Nationalrat geforderten
Einschränkungen des Online-Angebotes der SRG wieder aus dem Entwurf zu streichen,
denn, so die Begründung der Kommission, mit den neuen Konzessionen seien der SRG
diesbezüglich bereits Einschränkungen auferlegt worden. Mit 10 zu 3 Stimmen
beantragte die Kommission ferner, die Abgabenanteile für sogenannte
abgabenanteilberechtigte TV- und Radioveranstalter bei mindestens acht Prozent
festzulegen; der Nationalrat hatte sich für sechs Prozent ausgesprochen. Betreffend die
finanzielle Unterstützung für journalistische Aus- und Weiterbildung schlug die KVF-SR
mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen vor, dass nur Institutionen von
Unterstützungsleistungen profitieren sollen, deren Diplome und Zertifikate anerkannt
und dem Niveau der Tertiärstufe B entsprechen würden. Einig mit dem Bundesrat war
sich die Kommissionsmehrheit, Beiträge für Online-Medien-Förderung bei 80 Prozent
des von den Unternehmen generierten Umsatzes festzulegen. Eine
Kommissionsminderheit wollte den Ansatz auf 70 Prozent reduzieren. Ohne
Gegenstimme einigte sich die Kommission schliesslich auf die Geltungsdauer der
Medienförderung: Hier hielt sie an der im Juni 2020 vom Ständerat besprochenen
Version fest, welche eine Laufzeit von zehn Jahren vorsah; im Nationalrat wurde eine
Dauer von lediglich fünf Jahren gefordert. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.04.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Am 1. Juni beriet der Ständerat die Differenzen zum Nationalrat beim
«Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Zu Beginn der Sitzung kamen die
Einschränkungen zur Sprache, welche der Nationalrat der SRG im Online-Angebot
auferlegen wollte. Sowohl Kommissionssprecher KVF-SR Engler (mitte, GR) als auch
Bundesrätin Sommaruga empfahlen dem Rat, diese abzulehnen. Das bereits mehrfach
aufgeführte Argument, solche Einschränkungen würden bereits mittels Konzessionen
geregelt und seien daher im Gesetz überflüssig, kam hier erneut zu tragen und
vermochte den Ständerat zu überzeugen. Er folgte somit seiner Kommission und der
Bundesrätin, die Differenz blieb bestehen.
Eine weitere Differenz blieb bestehen, indem der Ständerat seiner Kommission folgend
darauf beharrte, die Höhe der Gebührenanteile für konzessionierte TV- und
Radioveranstalter bei acht Prozent festzulegen, während der Nationalrat hier sechs bis
acht Prozent gefordert hatte.
Etwas nähergerückt ist eine Lösung bezüglich der Frage nach der Unterstützung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten für Journalistinnen und Journalisten. Hier
entschied sich der Ständerat für den Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit,
all jene Angebote zu unterstützen, welche einem akademischen Abschluss entsprächen
und branchenweit anerkannt seien. Auch Sommaruga unterstützte den Vorschlag:
Wichtig sei das Resultat und die Qualität der Ausbildung, nicht der Ort. Wie vom
Nationalrat gefordert können somit alle Ausbildungsstätten, also etwa auch
verlagsabhängige, von Geldern profitieren. Neu hinzugekommen vom Ständerat war,
dass die Ausbildung der Tertiärstufe B entsprechen müsse.
Als die Online-Medien zur Sprache kamen, entwickelte sich die Beratung zu einer
Grundsatzdebatte. Ruedi Noser (fdp, ZH) fragte, was denn das überhaupt sei, ein
«Online-Medium». Egal ob Print, Radio, Fernsehen oder eben online, es sei doch heute
alles dasselbe, denn Inhalte würden stets von Redaktionen produziert und dabei spiele
es keine Rolle, ob eine Redaktion nun Online-Inhalte oder Print-Inhalte schreibe,
bedient würden alle Kanäle. Noser sah also den Sinn in einer separaten Förderung nicht
und beantragte, die Online-Hilfe gleich ganz aus dem Paket zu streichen, auch aus
Angst, bei einem Referendum gegen das Paket könnte sich dieser Punkt als
Schwachstelle erweisen. Mehrere Ratsmitglieder und schliesslich Bundesrätin
Sommaruga widersprachen Nosers Argumentation. Sommaruga verwies darauf, dass ja
auch Radio und Fernsehen via das separate RTVG geregelt seien. Die Notwendigkeit der
Online-Medien-Förderung erklärte sie ferner damit, dass eine Zeitung beispielsweise
für abonnierte Printausgaben von der Zustellermässigung profitieren könne, nicht aber
Unterstützung erhalte, wenn jemand das Angebot nur digital abonniert habe. Es
brauche also beides, damit die Medienförderung ganzheitlich funktioniere, auch, weil
es Angebote gebe, die rein digital seien. Schliesslich lehnte der Ständerat Nosers

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER
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Einwand mit 28 zu 16 Stimmen ab und stimmte einem auch von Sommaruga
unterstützten Minderheitenantrag zu, der vorsah, die Onlinemedien mit 70 Prozent
ihres anrechenbaren Umsatzes zu unterstützen. Hier kam der Ständerat, welcher
ursprünglich 80 Prozent forderte, den vom Nationalrat geforderten 60 Prozent
entgegen. Allerdings erachtete der Ständerat die vom Nationalrat geforderte
Unterstützungsdauer von fünf Jahren als zu kurz und beharrte auf einer Dauer von zehn
Jahren. Zudem wollte der Ständerat nicht, dass auch Startups von Hilfsangeboten
profitieren können, wie dies der Nationalrat in der Frühjahressession gefordert hatte,
sondern nur bestehende Angebote Unterstützung erhalten sollen. Damit ging das
Geschäft zurück an den Nationalrat. 6

Mit den verbleibenden Differenzen gelangte das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» zurück in den Nationalrat. Auch weiterhin möchte dieser das Online-Angebot
der SRG stärker einschränken, da er dadurch die Chancengleichheit zwischen der SRG
und privaten Anbietern gefördert sah. Einen Minderheitenantrag Pult (sp, GR) der KVF-
NR, diese Restriktion zu streichen und damit dem Ständerat zu folgen, scheiterte. Mit
115 zu 81 Stimmen hielt der Nationalrat an seiner Variante fes. Auch hielt der Nationalrat
an seinem Entwurf fest, die Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und
TV-Veranstalter als Bandbreite zwischen 6 und 8 Prozent anzusetzen. Der Ständerat
wollte diese auf mindestens 8 Prozent festlegen.
Obwohl die Kommissionsmehrheit dem Nationalrat empfahl, bezüglich der
Förderungsdauer dem Kompromiss des Ständerats von sieben Jahren zuzustimmen –
der Bundesrat hatte ursprünglich eine Dauer von zehn Jahren vorgesehen –, beharrte
die grosse Kammer mit 99 zu 96 Stimmen auf der von ihr vorgesehenen
Förderungsdauer von fünf Jahren. Damit folgte sie der Kommissionsminderheit Christ
(glp, BS). Ferner hielt der Nationalrat entgegen dem vom Ständerat gemachten
Vorschlag, die Höhe der Finanzierung auf 70 Prozent des Unternehmensumsatzes
festzulegen, an seinen 60 Prozent fest.
Weiterhin bestand der Nationalrat auf seinen Vorschlag, wonach auch Startups von den
Fördergeldern profitieren können sollen. Dadurch sollen gezielt neue Projekte
gefördert und die Medienvielfalt gestärkt werden können. Mit 138 zu 54 Stimmen bei 4
Enthaltungen stimmte der Nationalrat den Empfehlungen der Kommissionsmehrheit zu.
Die Differenz zum Ständerat, welcher eine Streichung dieser Startuphilfe empfahl,
konnte somit nicht getilgt werden. 

An anderen Stellen konnten schliesslich Differenzen abgebaut werden, sodass die
Möglichkeit auf Einigung zumindest etwas näher rückte. Der Nationalrat unterstützte
die Anpassung eines Artikels, welcher sicherstellen sollte, dass finanzielle Mittel nicht
ins Ausland abfliessen. So soll es für ein Unternehmen oder eine Nachrichtenagentur
zwar möglich sein, Geschäftsverbindungen ins Ausland zu unterhalten, etwa um eine
seriöse Auslandberichterstattung sicherzustellen, allerdings sollen über die Zeitspanne,
während der ein Unternehmen finanzielle Unterstützung erhält, keine Dividenden
ausgeschüttet werden können. Der Nationalrat stimmte hier dem Vorschlag des
Ständerats mit 113 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.
Betreffend die journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zeigte der
Nationalrat Zugeständnisse an den Ständerat und unterstützte, dass die Zertifikate
landesweit von der Branche anerkannt werden müssen. Er wollte jedoch entgegen dem
Vorschlag der kleinen Kammer auf die Bedingung verzichten, dass die Zertifikate dem
tertiären Bildungsniveau entsprechen müssen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Ein letztes Mal ging das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» zur
Differenzbereinigung zurück in den Ständerat. Sollte danach im Nationalrat keine
Einigung erzielt werden, würde das Geschäft in eine Einigungskonferenz gelangen. Und
die Zeichen deuteten eindeutig auf letzteres hin: Weiterhin hielt der Ständerat
einstimmig an seiner Position fest, den Onlinebereich der SRG nicht weiter
einzuschränken. Damit folgte er den Empfehlungen seiner Kommission und der
Bundesrätin Sommaruga erneut, welche wiederholten, dies sei eine Sache der
Konzessionen und nicht dieses Medienpakets. Fest hielt der Ständerat auch an der
Höhe des Abgabenanteils für die privaten Radio- und Fernsehsender von mindestens 8
Prozent. Der Nationalrat forderte hier ein Abgabenanteil von 6 bis 8 Prozent.
Sommaruga hielt hierzu fest, dass man sich immerhin in beiden Räten einig sei, dass
der Gebührenanteil erhöht werden sollte (seit 2016 beträgt dieser 4 bis 6 Prozent,
wobei er sich bei 6 Prozent eingependelt hatte). 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

01.01.65 - 01.01.22 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Einen Kompromissvorschlag machte der Ständerat betreffend Dauer und Höhe der
Unterstützungsgelder: Er stimmte dafür, die Dauer der Finanzierung auf 7 Jahre
festzulegen und somit nicht auf die wie von ihm bisher gewünschten 10 Jahre,
respektive die vom Nationalrat veranschlagten 5 Jahre. Eine erste Evaluation der
Förderungen solle dadurch nach vier Jahren erfolgen und nicht nach drei Jahren, wie
dies der Nationalrat wünschte. Im Gegenzug lenkte der Ständerat bezüglich der Höhe
der Unterstützungsgelder ein: Er akzeptierte die vom Nationalrat gewünschten 60
Prozent und wich so von seinen 70 Prozent ab. Einigung gab es betreffend die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Medienschaffende. Hier folgte der Ständerat dem
Vorschlag des Nationalrats, dass vom Medienpaket finanziell unterstützte
Ausbildungsplätze landesweit branchenintern anerkannt sein müssen, wobei er die
Bedingung fallen lies, dass die ausgestellten Zertifikate dem tertiären Bildungsniveau zu
entsprechen hätten. Auch der anfänglich von ihm abgelehnten Start-Up-Förderung
stimmte der Ständerat in dieser Sitzung zu und entschied so im Sinne des
Nationalrats. 8

Ein letztes Mal vor dem Einsetzen einer allfälligen Einigungskonferenz beriet der
Nationalrat in der Differenzbereinigung über das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien».  Nach langem Hin- und Her zwischen den beiden Kammern lenkte der
Nationalrat schliesslich ein und schloss sich der Ansicht des Ständerats an, der SRG im
Onlinebereich keine weiteren Einschränkungen aufzuerlegen. Eine Minderheit Rutz
(svp, ZH) versuchte vergeblich, den Nationalrat dazu zu bringen, an den
Einschränkungen festzuhalten. Mit  121 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen stimmte der
Nationalrat dem Entwurf des Ständerats in diesem Punkt zu. Ebenfalls eine Einigung
konnte bezüglich der Dauer und Evaluation der Medienfinanzierung erzielt werden: Mit
114 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Kompromissvorschlag des Ständerats zu. Damit wurde die Dauer auf 7 Jahre festgelegt
und eine Evaluation der Förderungswirkung auf die Unternehmen muss somit nach 4
Jahren vorgenommen werden.

Eine Differenz vermochte schliesslich auch diese Sitzung nicht zu tilgen: Die
nationalrätliche Kommission empfahl ihrem Rat – allerdings bei 10 Enthaltungen –,
betreffend der Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und TV-
Veranstalter an den 6 bis 8 Prozent festzuhalten und nicht dem Entwurf des Ständerats,
welcher mindestens 8 Prozent forderte, zuzustimmen. Die KVF-NR, so
Kommissionssprecher Kutter (mitte, ZH), wolle damit erwirken, dass die
Gebührenanteile nach oben begrenzt werden und «Ungleichheiten zwischen den
konzessionierten und den nichtkonzessionierten privaten Anbietern» vermieden
werden können. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation, womit das Geschäft in die
Einigungskonferenz ging. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Le Conseil National et le Conseil des États n'ayant pu trouver de terrain d'entente sur
un aspect du paquet d'aide aux médias à la suite de la procédure d'élimination des
divergences, une conférence de conciliation a été instituée. Alors que la chambre du
peuple souhaitait attribuer 6 à 8 pour cent du produit de la redevance radio-télévision
aux diffuseurs privés au bénéfice d'une concession, son homologue des cantons
proposait elle de fixer ce taux à «au moins 8 pour cent». Une contre-proposition a été
soumise à la conférence de conciliation, ôtant le «au moins» de la proposition du
Conseil des États afin d'empêcher la quote-part de dépasser 8 pour cent. Le conseiller
national Frédéric Borloz (plr, VD), s'exprimant au nom de la CTT-CN, précisait qu'une
seconde contre-proposition n'avait pas été retenue. D'après celle-ci, ce sont 6 à 9 pour
cent de la quote-part qui auraient été attribués aux diffuseurs d'informations privés. 
Par 17 voix contre 9 et aucune abstention, la conférence de conciliation a adopté la
proposition émanant du National, c'est-à-dire un taux de 6 à 8 pour cent. Elle a été
suivie par les deux chambres. Le Conseil National s'est prononcé par 130 voix contre 46
(1 abstention) en faveur de la proposition, le Conseil des États par 31 voix contre 6 (2
abstentions). 
L'élimination de cette dernière divergence a permis de soumettre le train de mesures
en faveur des médias au vote final. La loi a été acceptée par la chambre basse par 115
voix contre 75 et 6 abstentions, tandis que le sénat s'est montré favorable au projet par
28 voix contre 10 et 6 abstentions. Alors que le groupe UDC a presque unanimement
refusé l'objet – seul Thomas Minder (indépendant, SH) l'a accepté, tandis que Marco
Chiesa (udc, TI), Werner Salzmann (udc, BE) et Jakob Stark (udc, TG) se sont abstenus –
d'autres réfractaires émergeaient des rangs du PLR, des Vert'libéraux et du groupe du

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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Centre. Les opposant.e.s ont déjà signifié leur intention de lancer un référendum. 10

Attaqué par référendum, le train de mesures en faveur des médias devra passer
l'obstacle du vote populaire le 13 février 2022. Accepté lors de la session d'été 2021
par l'Assemblée fédérale après plusieurs navettes entre les deux chambres, le projet a
été la cible de nombreuses critiques, en particulier issues de Suisse alémanique. La NZZ
a parlé d'un «cadeau empoisonné» de la part du Parlement envers les médias, alors que
la Wochenzeitung a appelé à «ne pas subventionner les multinationales», rappelant que
les mesures d'aide indirectes s'étendraient désormais également aux journaux à grand
tirage. Selon l'hebdomadaire zurichois, l'argent de l'Etat tomberait ainsi entre les mains
de grands groupes de presse, qui réalisent déjà des bénéfices, et n'utilisent pas ceux-ci
pour renforcer la diversité médiatique mais préfèrent fermer des rédactions. La
Wochenzeitung a pris pour exemple TX Group, qui a annoncé dernièrement la fusion du
Bund et de la Berner Zeitung. C'est cependant la Weltwoche qui s'est montré la plus
virulente à l'égard du paquet d'aide aux médias. Dénonçant une «corruption» des
médias à l'aide de subventions, l'hebdomadaire craignait une perte d'indépendance du
«quatrième pouvoir», car «on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis» («Wer
beisst schon die Hand, die einen füttert»).
L'opposition au train de mesures a rapidement pris forme après la votation finale en
chambre: le comité référendaire comptait 72 parlementaires fédéraux, pour la plupart
alémaniques, parmi ses membres. Parmi les membres directeurs du comité se
trouvaient les sénateurs Ruedi Noser (plr, ZH) et Benedikt Würth (centre, SG) ainsi que
les conseillers nationaux Philipp Kutter (centre, SG) et Gregor Rutz (udc, ZH). Parmi les
autres adhérent.e.s, une majorité émanait des rangs de l'UDC, mais on retrouvait aussi
bon nombre de député.e.s PLR ou du Centre. Au bénéfice d'une certaine renommée
grâce à leur opposition aux mesures sanitaires, les «Amis de la Constitution» se sont
également rallié au comité référendaire et ont participé à la récolte de signature. Le
comité a ainsi annoncé avoir rassemblé les 50'000 paraphes requises un mois avant la
fin du délai référendaire. 
Pour soutenir le paquet d'aide, un mouvement nommé «La liberté d'opinion» a vu le
jour. Celui-ci se composait entre autres des associations Médias Suisse et Schweizer
Medien, des radios régionales romandes, ainsi que de nombreux et nombreuses
parlementaires issu.e.s de la gauche, mais aussi du Centre et du PLR. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.2021
MATHIAS BUCHWALDER

En vue de la votation du 13 février 2022, le Conseil fédéral a recommandé d'accepter
le paquet d'aide aux médias. Mis sous toit par l'Assemblée fédérale en juin 2021, le
projet a été attaqué par référendum. Le Conseil fédéral a avancé la nécessité pour la
population de bénéficier d'une couverture médiatique diversifiée dans toutes les
régions du pays comme argument principal pour soutenir le paquet. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Radio und Fernsehen

Trotz der gespannten Lage kamen die parlamentarischen Beratungen des neuen
Verfassungsartikels für Radio und Fernsehen bis auf wenige, materiell unbedeutende
Fragen zu einem Abschluss. Verantwortlich für die umgehende Behandlung waren nicht
zuletzt die Probleme des Kabelfernsehens, die dringlich nach einer Lösung verlangten.
Rufe nach einer umfassenden verfassungsrechtlichen Ordnung des gesamten
Kommunikationsbereichs mussten demgegenüber in den Hintergrund treten. Der
Ständerat überwies der Grossen Kammer Ende Januar einen sehr detaillierten Entwurf,
dessen wesentlichste Punkte wir bereits erwähnt haben. Besondere Beachtung fand die
Befürwortung einer unabhängigen Beschwerdeinstanz, welche hauptsächlich von den
Westschweizer und Tessiner Standesherren, die allgemein liberalere Auffassungen
vertraten, bekämpft worden war. Im Nationalrat verdeutlichten längere Debatten einmal
mehr die Standpunkte. Einem Lager konservativ-bürgerlicher Ratsherren, welche die
umstrittenen Medien als mächtige «vierte Gewalt» einer stärkeren Kontrolle zu
unterwerfen suchten, standen vorwiegend linke, aber auch liberale und christlich-
soziale Exponenten gegenüber, welche die unerlässliche Kritikfunktion der Medien
unterstrichen und insbesondere auch die Verankerung der Freiheit der
Programmschaffenden forderten. Dass es in dieser Frage zu keinem schwerwiegenden
Bruch kam, war in einer wichtigen Verhandlungsphase einem differenzierten
Kompromissvorschlag von A. Müller-Marzohl (cvp, LU) zu verdanken, der eine
freiheitliche Gestaltung der Programme «im Rahmen der Richtlinien» vorschlug. Die
Grosse Kammer straffte im übrigen die Vorlage in einigen Punkten und übertrug

BUNDESRATSGESCHÄFT
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ERNST FRISCHKNECHT
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ausserdem dem Bund die im Hinblick auf das Kabelfernsehen bedeutsame Kompetenz,
für die Verbreitung von Programmen Konzessionen zu erteilen. Die Kommentatoren
fanden für die Debatten und für deren Ergebnisse nicht überall gute Worte. Hans
Tschäni sprach gar von einer überempfindlichen, engdenkenden Politikergeneration,
die das Risiko der Freiheiten nicht mehr akzeptiere. 13

Die beiden Varianten für einen Radio- und Fernsehartikel statuieren kein rechtliches
Monopol bezüglich der Trägerschaft der elektronischen Medien. Das EVED
kommentierte, es müsste zumindest die Möglichkeit mehrerer untereinander
konkurrierender Veranstalter offen gelassen werden. 1978 verlängerte der Bundesrat
allerdings die Konzession der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)
um drei (nicht wie bis anhin um fünf) Jahre, obwohl in zwei parlamentarischen
Vorstössen eine Kündigung derselben gefordert worden war. Die SRG war im
Berichtsjahr mehrfach ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Selbst Bundespräsident W.
Ritschard warf der Institution in einem Brief mangelnde Öffentlichkeitsarbeit,
Zugeknöpftheit zwischen den verschiedenen Stufen des Kaders und Intrigen statt
Solidaritätsbeweisen vor. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1978
HANS PETER FLÜCKIGER

Medienpolitische Grundfragen

Innerhalb der medienrelevanten Diskussionen um die Revision des
Datenschutzgesetzes, dessen Entwurf der Bundesrat 1988 vorgelegt hatte und der im
Berichtsjahr vom Ständerat als Erstrat behandelt wurde, bildete die Frage des
Geltungsbereichs einen Hauptstreitpunkt. Medienschaffende und Verleger verlangten,
dass der Medienbereich, wie dies in Deutschland der Fall ist, aus dem Gesetz
auszuklammern sei, was der Ständerat nicht zugestand. Er befürwortete nur einen
zeitlichen Aufschub bei der Gewährung von Einsichts- bzw. Berichtigungsrechten, um
zu verhindern, dass journalistische Recherchen durch das neue Gesetz verunmöglicht
werden. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Bei den Beratungen des Radio- und Fernsehgesetzes konnte sich der Beschluss des
Ständerates, wonach dem Bundesrat in den öffentlichen Medien "angemessene Zeit für
Äusserungen" einzuräumen ist, gegen die vom Nationalrat vorgeschlagene Formulierung
durchsetzen; letzterer wollte dem Bundesrat — aus Angst vor einem "Staatsfernsehen"
— nur "Zeit für behördliche Erklärungen" zur Verfügung stellen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Rahmen der Revision des Strafgesetzbuches schickte der Bundesrat Vorschläge für
ein Zeugnisverweigerungsrecht in die Vernehmlassung. Mangels kantonaler Regelungen
will der Bund damit einen Quellenschutz einführen, um die Unabhängigkeit der Medien
und ihren freien Zugang zu Informationen und deren Verbreitung zu garantieren. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nach dem Ständerat stimmte, im Rahmen der Beratung des Fernmeldegesetzes, nun
auch der Nationalrat der Schaffung eines Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM)
zu. Dieses wurde ins EVED eingegliedert und soll seinen Sitz in Biel haben. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die von einer Studienkommission vorgeschlagene Einführung eines
Zeugnisverweigerungsrechts für Medienschaffende im Rahmen einer
Strafgesetzrevision stiess in der Vernehmlassung bei der CVP, der SVP und der SP auf
Zustimmung, wobei die CVP sich lediglich für ein relatives Recht aussprach, in dem der
Richter in jedem Fall eine Güterabwägung zwischen Geheimhaltungs- und
Strafverfolgungsinteresse vorzunehmen habe. Auch die FDP lehnte ein generelles
Zeugnisverweigerungsrecht ab. Das Recht für Medienschaffende, die beruflich an der
Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil eines periodisch
erscheinenden Mediums beteiligt sind, Zeugnis über Inhalt und Quelle ihrer
Informationen - ausgenommen in Fällen, die der Aufklärung von Straftaten dienen - zu
verweigern, schien in den Augen der FDP die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht der
Medienschaffenden zu untergraben. Von den interessierten Organisationen sprachen
sich der Schweizerische Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger (SZV), die
Schweizerische Journalistinnen- und Journalisten-Union (SJU) sowie der Verband der

BUNDESRATSGESCHÄFT
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MATTHIAS RINDERKNECHT
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Schweizer Journalisten (VSJ) für die im Entwurf vorgeschlagene Lösung eines generellen
Zeugnisverweigerungsrechts aus. Aus ähnlichen Gründen wie die CVP und FDP lehnte
die Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft (wf) den Entwurf ab. Für
die Genfer Regierung ging der Vorschlag der Studienkommission etwas zu weit; sie
befürwortete ein restriktiv gehandhabtes Zeugnisverweigerungsrecht analog jenem, das
auf kantonaler Ebene in Kraft gesetzt worden war und beispielsweise die
Zeugnisverweigerung zu Informationen, die nicht veröffentlicht wurden, erlaubt. 19

Nachdem der Vorschlag des Bundesrates, ein Zeugnisverweigerungsrecht ins
Strafgesetzbuch (StGB) aufzunehmen, in der 1992 durchgeführten Vernehmlassung klar
gutgeheissen worden war, beauftragte der Bundesrat das EJPD, bis spätestens Ende
1995 eine Botschaft für ein neues, medienfreundlicheres Strafrecht auszuarbeiten. Die
Einsetzung einer neuen Expertenkommission lehnte er ab. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.1994
EVA MÜLLER

Um der veränderten Medienwelt Rechnung zu tragen, leitete der Bundesrat dem
Parlament eine Revision des Medienstraf- und Verfahrensrechts im Strafgesetzbuch
und im Militärstrafgesetz zu. Die geltenden strafrechtlichen Vorschriften über die
Medien wurden seit 1942 nicht mehr grundlegend revidiert und sollen auf Radio,
Fernsehen und die weiteren elektronischen Medien ausgeweitet werden. Neu sollen
Medienschaffende ein beschränktes Zeugnisverweigerungsrecht erhalten. Der
vorgeschlagene Artikel 27bis StGB sieht vor, dass gegen Medienschaffende keine Strafen
oder prozessuale Zwangsmassnahmen verhängt werden dürfen, wenn diese
beispielsweise über die Identität eines Autors oder über Quellen und Inhalt ihrer
Informationen keine Auskunft geben wollen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn das
Interesse am Quellenschutz das Interesse der Strafverfolgung überwiegt. Dies
abzuschätzen soll Sache des Richters sein, wobei der Revisionsentwurf Leitplanken
festlegt. Vorrang hätte der Quellenschutz, wenn eine Übertretung auch mit anderen
Mitteln als der Zeugenaussage eines Journalisten aufgedeckt werden kann. Dasselbe
gilt, wenn das geforderte Zeugnis anderem dienen soll als der unmittelbaren Aufklärung
eines Delikts. Dagegen überwiegt das Strafverfolgungsinteresse, wenn das Zeugnis zur
Rettung eines Menschenlebens erforderlich ist, oder wenn ohne die Aussage eines
Medienschaffenden ein Tötungsdelikt oder ein anderes schweres Verbrechen nicht
aufgeklärt oder der mutmassliche Täter nicht gefasst werden kann. Gleichzeitig will der
Bundesrat weitere Bestimmungen im Medienstrafrecht anpassen. So soll der
verantwortliche Redaktor nur noch für eigenes Verschulden haften; eine Übernahme
der Schuld des nicht belangbaren Autors findet dagegen nicht mehr statt. Weiter soll
die umstrittene Strafvorschrift über die Veröffentlichung amtlich geheimer
Handlungen (Art. 293 StGB) ersatzlos aufgehoben werden. Wichtige staatliche und
militärische Geheimnisse bleiben jedoch weiterhin vor einer Weiterverbreitung in den
Medien geschützt. In seiner Begründung bezeichnete es der Bundesrat als unbillig, dass
der Journalist, der vertrauliche Informationen veröffentlicht, bestraft wird, während
der Beamte oder Behördenvertreter, der ihm die Publikation ermöglicht hat,
regelmässig straflos ausgeht, da seine Identität nicht ermittelt werden kann. Anstelle
der bisherigen Gleichstellung von Landesverrat und der unerlaubten Veröffentlichung
bestimmter Geheimnisse durch ein Medium schlägt der Revisionsentwurf eine
differenzierte Beurteilung der Geheimnisverletzungen vor. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1996
EVA MÜLLER

In der Frühlingssession kam die Revision des Medienstraf- und Verfahrensrechts ins
Parlament. Deren Beratung fand unter dem Eindruck von zwei Vorfällen statt. Einerseits
dem Fall Jagmetti: Die "SonntagsZeitung" hatte im Januar aus einer vertraulichen
Lageanalyse über die Forderungen jüdischer Organisationen im Zusammenhang mit den
Holocaust-Geldern von US-Botschafter Carlo Jagmetti zitiert, worauf dieser zurücktrat.
Der Fall Jagmetti führte im bürgerlichen Lager teilweise zu einem Meinungsumschwung
in Richtung Disziplinierung der Medien. Andererseits wurde Ende Februar publik, dass
die Bundesanwaltschaft, nachdem im letzten Jahr ein erster Fall bekannt geworden war,
in zwei weiteren Fällen - bei "Facts" und beim "Bund" - Telefonüberwachungen
vorgenommen hatte, um Indiskretionen in den Reihen der Verwaltung auf die Spur zu
kommen. Die Medienschaffenden reagierten empört.

Der Nationalrat entschied sich als Erstrat für ein restriktives Medienstrafrecht. In der
Kernfrage des Quellenschutzes folgte er dem bundesrätlichen Konzept und entschied,
dass es Sache der Gerichte sein soll, ob das Zeugnisverweigerungsrecht gewährt wird,
oder ob die Interessen der Strafjustiz vorgehen. Ein von der Mehrheit seiner

BUNDESRATSGESCHÄFT
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vorberatenden Rechtskommission und der Ratslinken vorgeschlagenes generelles
Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende, das nur unter bestimmten
Voraussetzungen, etwa wenn es um ein schweres Verbrechen geht, aufgehoben werden
könnte, lehnte er mit 84 zu 67 Stimmen ab. Um ein Haar hätte dagegen ein Antrag
Vallender (fdp, AR) auf Streichung Erfolg gehabt; die Votantin argumentierte, dass die
Verfassungsgrundlage für ein Zeugnisverweigerungsrecht fehle. Gegen den Willen des
Bundesrates und der Kommissionsmehrheit lehnte eine bürgerliche Ratsmehrheit mit
74 zu 64 Stimmen ausserdem die Streichung der umstrittenen Strafvorschrift über die
Veröffentlichung amtlich geheimer Verhandlungen ab. Vergeblich wiesen
Bundespräsident Koller und die Linke darauf hin, dass diese Strafnorm bereits heute
keine Wirkung habe und dass der indiskrete Beamte, nicht der Journalist zu bestrafen
sei. Mit 75 zu 49 Stimmen lehnte es der Nationalrat ausserdem ab, die Anwendung des
Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in bezug auf Journalisten
aufzuheben. Eine Kommissionsmehrheit hatte vorgeschlagen, das Gesetz auf
Medienschaffende nicht anzuwenden, wenn diese nicht mit Wettbewerbsabsicht
gehandelt haben. Mit 75 zu 37 Stimmen, gegen den Willen der Fraktionen von SP und
GPS, hiess der Rat die Revision schliesslich gut. 22

Im Gegensatz zum Nationalrat und zum Bundesrat erweiterte der Ständerat das
Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende. Mit 20 zu 13 Stimmen folgte er
einem Antrag Zimmerli (svp, BE), der ein absolutes Redaktionsgeheimnis festschreiben
wollte, das nur in zwei Situationen durchbrochen werden kann. Erstens, wenn dadurch
eine Person aus einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben gerettet werden kann,
oder zweitens, wenn ohne das Zeugnis ein Tötungsdelikt oder ein anderes, mit einer
Mindeststrafe von drei Jahren Zuchthaus bedrohtes Verbrechen nicht aufgeklärt
werden kann. Das gilt für zehn Straftatbestände. Bundespräsident Koller bedauerte,
dass mit dieser Regelung neuere Tatbestände wie das organisierte Verbrechen oder
Geldwäscherei nicht abgedeckt wären. In bezug auf die Veröffentlichung von amtlich
geheimen Dokumenten folgte der Ständerat der restriktiven Linie des Nationalrates
und beschloss - jedoch knapp, mit 16 zu 15 Stimmen - dass diese weiterhin strafbar
bleiben soll. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1997
EVA MÜLLER

In der Differenzbereinigung fasste der Nationalrat das Zeugnisverweigerungsrecht
wieder etwas enger. Von seiner ursprünglichen Position, die Interessenabwägung
zwischen Quellenschutz und Strafverfolgung dem Ermessen des Richters zu überlassen,
kam er ab und erweiterte auf Anregung von Rolf Engler (cvp, AI) den vom Ständerat
beschlossenen Ausnahmekatalog vom Zeugnisverweigerungsrecht auf 21 Tatbestände.
Neben den Gewaltdelikten listete er abschliessend unter anderem harte Pornographie,
Pädophilie, Geldwäscherei, Korruption und die organisierte Kriminalität auf. Der
Ständerat fügte diesem noch Fälle von schwerem Drogenhandel an, was auch die
Zustimmung des Nationalrates fand. Insgesamt müssen Journalisten ihre Quellen damit
bei 22 Strafrechts-Tatbeständen offenlegen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1997
EVA MÜLLER

Die beiden Kommissionen zur Vorberatung der Totalrevision der Bundesverfassung
kamen bei der Regelung der Medienfreiheit im Rahmen der Verfassungsnachführung
zu unterschiedlichen Lösungen (Art. 14a Abs. 3). Die ständerätliche Kommission sprach
sich gegenüber der Bundesratsvariante für eine Abschwächung aus. Die Verfassung
solle das Redaktionsgeheimnis nicht ausdrücklich garantieren, sondern nur den Auftrag
enthalten, dessen Umfang auf Gesetzesstufe festzulegen. Die nationalrätliche
Kommission hielt hingegen an der verfassungsmässigen Garantie des
Redaktionsgeheimnisses fest. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.11.1997
EVA MÜLLER

Im November kam es zu heftiger Kritik an den Sparplänen der Subkommission der
nationalrätlichen Finanzkommission, bereits im Bundesbudget 2002 erhebliche
Kürzungen der Pressefördergelder vorzunehmen. Vorgesehen waren Einsparungen von
30 Mio Fr. jährlich, indem Zeitungen und Zeitschriften mit einer Auflage von über
100'000 Exemplaren vom heutigen System der Presseförderung ausgeschlossen werden
sollen. Titel mit Auflagen bis zu 50'000 Exemplaren hingegen sollen in den Genuss eines
höheren Rabatts auf dem Grundpreis kommen. Gegen das als überstürzt und
überfallartig empfundene Vorgehen – den betroffenen Kreisen wurde der
entsprechende Vorschlag der Subkommission zuhanden der Finanzkommission nur für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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eine Kurzkonsultation von wenigen Tagen unterbreitet – lehnten sich der
Schweizerische Dachverband der Zeitungsverleger, der Westschweizer Verlegerverband
Presse Romande, aber auch Vertreter der Lokal- und Regionalzeitungen, Vertreter der
Post und nicht zuletzt die Subkommission „Medien und Demokratie“ auf. 26

Nach der kleinen Kammer bewilligte auch der Nationalrat das zivile Bauprogramm 2002
des Bundes mit einem Bauvolumen von 345 Mio Fr., wovon 42,5 Mio Fr. für ein
Medienzentrum, das bis 2005 an der Bundesgasse in Bern entstehen soll, vorgesehen
sind. Anträge seitens der SVP, den Betrag für das geplante Medienhaus aus der Vorlage
zu streichen, wurden abgelehnt. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Face à toutes oppositions, l’exécutif fédéral a abandonné son projet de révision de
l’ordonnance. La conséquence la plus immédiate a été le maintien des 100 millions de
francs de subventions pour l’année 2003. En attendant une refonte complète des
mécanismes d’aide à la presse, le gouvernement a proposé une solution transitoire.
Contrairement au projet de révision de l’ordonnance, il s’agissait de changer la loi
fédérale sur la poste. Rigueur budgétaire et frein à l’endettement obligent, la
proposition prévoyait, dès 2004, une économie de 20 millions de francs chaque année.
Cette phase transitoire devrait courir jusqu’en 2007, date à laquelle le Commission des
institutions politiques (CIP) du Conseil national aura élaboré un nouveau système. Les
modifications de la loi allaient moins loin que celles de l’ordonnance. Les principales
différences concernaient l’abandon de la restriction liée à la fréquence de parution,
ainsi que le relèvement du maximum de tirage permettant d’être soutenu (de 300'000 à
500'000 exemplaires). C’est dans le cadre du message à l’appui de mesures visant à
alléger les finances fédérales qu’a été proposée cette modification législative. Sur
proposition de la majorité de la commission, le Conseil national a adopté le projet par
112 voix contre 62, suivi par la chambre haute, à l’unanimité. C’est avant tout la gauche
qui s’est opposée au texte, considérant que les petits titres des organisations d’utilité
publiques allaient être touchés. Presse Suisse a protesté, en vain, contre ce projet de
révision qui menaçait un certain nombre de publications. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2002
ROMAIN CLIVAZ

Der Nationalrat stimmte als Zweitrat der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung ebenfalls zu. Nachdem Eintreten unbestritten war, beschloss er
einige kleine Abweichungen zum Ständerat. Die materiell wichtigste war, dass das
Öffentlichkeitsprinzip für amtliche Dokumente nur dann gilt, wenn der politische oder
administrative Entscheidungsprozess, zu dem sie gehören, abgeschlossen ist. Der
Nationalrat bestätigte unter anderem den Entscheid der kleinen Kammer, dass die
Transparenz für Akten nicht gelten soll, die vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
erstellt worden sind. Er bekräftigte zudem die vielen vom Bundesrat beantragten und
vom Ständerat beschlossenen Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip. Die wenigen
Differenzen zwischen den beiden Räten waren rasch ausgeräumt und die Neuerung
konnte im Berichtsjahr verabschiedet werden, wobei sich die SP bei der
Schlussabstimmung im Nationalrat wegen der Einschränkungen und
Ausnahmeregelungen der Stimme enthielt. (Zur Volksinitiative, die dem Bundesrat und
der Verwaltung Medienauftritte bei Volksabstimmungen verbieten will, siehe hier) 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Im Juni 2018 präsentierte der Bundesrat den Vorentwurf für das neue Bundesgesetz
über elektronische Medien. Die Entwicklungen bei den verschiedenen Medienarten
und der Mediennutzung, die technische und wirtschaftliche Entwicklung sowie
verschiedene parlamentarische Vorstösse (Mo. 16.4027, Mo. 17.3627, Po. 16.3630, Po.
15.3618) machten ein neues Mediengesetz nötig, erklärte der Bundesrat im Vorentwurf.
Als oberstes Ziel des Gesetzes definierte er die Erhaltung von qualitätsjournalistischen
Medieninhalten, die pluralistisch und unabhängig sind und über eine genügend grosse
Reichweite verfügen. Insbesondere soll das Gesetz Medienangebote mit
Leistungsauftrag regeln; bei gewissen Medienunternehmen fielen folglich nur einzelne
Bereiche unter dieses Gesetz. Für Fernsehprogramme ohne Leistungsauftrag würden
nur noch Mindestanforderungen gelten, sämtliche anderen Medienangebote wie Radios
und Online-Medien ohne Leistungsauftrag würden hingegen diesem Gesetz nicht
unterliegen. 
Das neue Gesetz definierte unter anderem das Arbeitsumfeld der SRG: Diese soll
verpflichtet werden, die Themenbereiche Information, Kultur und Bildung überwiegend

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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mit audio- und audiovisuellen Formaten sowie mit auf die verschiedenen
Sprachregionen und auf die gesamte Bevölkerung ausgerichteten Beiträgen umfassend
abzudecken. Sie soll mit Kulturschaffenden zusammenarbeiten sowie Kooperationen
mit anderen Medienunternehmen eingehen. Sie wird weiterhin vor allem durch die
Abgabe für elektronische Medien, wie die Radio- und Fernsehabgabe neu genannt
werden soll, finanziert – allenfalls zukünftig mit weniger Mitteln als bisher. Zudem soll
ihr ein beschränkter Zugang zu kommerziellen Finanzierungsquellen offen bleiben. 
Neben der SRG können auch andere Medienanbieterinnen – ebenfalls vor allem im
audio- und audiovisuellen Bereich, aber nicht mehr nur Radio- und
Fernsehveranstalter wie im RTVG – die Leistungsvereinbarung unterschreiben und in
der Folge für die Erbringung von Service-public-Leistungen einen Anteil der Abgabe für
elektronische Medien beziehen. Das System dieser Vergütung soll vereinfacht werden,
indem sie nur noch durch die Abgabe für elektronische Medien finanziert und nicht
mehr pro Unternehmung für verschiedene Titel einzeln ausgesprochen werden soll. Im
Gegenzug sind die entsprechenden Programme inhaltlichen Mindestanforderungen
unterstellt, wie der Impressumspflicht, der Achtung der Grundrechte und der Pflicht
zur sachgerechten Darstellung. Die neuen Werbe- und Sponsoringbestimmungen sollen
hingegen für Medienangebote mit und ohne Leistungsauftrag gelten, wobei Letztere
jedoch vom Verbot politischer und religiöser Werbung ausgenommen würden. 
Darüber hinaus sollen Massnahmen, die die Qualität und die Auffindbarkeit der Medien
fördern, im Sinne einer indirekten Medienförderung unterstützt werden. Namentlich
werden im Gesetz Institutionen für die Aus- und Weiterbildung von
Medienschaffenden, Selbstregulierungsorganisationen der elektronischen Medien
sowie Nachrichtenagenturen genannt. Zudem soll eine neu zu schaffende unabhängige
Regulierungs- und Aufsichtsbehörde, die KOMEM, für die Erteilung und Überprüfung
der Konzession an die SRG, für die Überprüfung der Erfüllung des Leistungsauftrags
durch die SRG und andere Medien sowie für die Finanzaufsicht zuständig sein. Damit
soll die enge Anbindung der Medienregulierung an staatliche Behörden korrigiert
werden. Die politische Gestaltung der elektronischen Medienlandschaft, wie die
Werbebeschränkung der SRG oder die Höhe der direkten und indirekten
Medienförderung, soll hingegen weiterhin den politischen Organen überlassen bleiben.

Mitte Juni bis Mitte Oktober 2018 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung zum
Vorentwurf des neuen Gesetzes durch. 30

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2018
ANJA HEIDELBERGER
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